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Disclaimer  

Diese Richtlinie beschreibt die Umsetzung der Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 
gemäss den Artikeln 51a–51i der Energieverordnung (EnV; SR 730.01) und Artikel 46b des 
Energiegesetzes (EnG; SR 730.0). Im Falle von Abweichungen sind der Verordnungs- und der 
Gesetzestext massgebend. Die Richtlinie wird bei Bedarf jährlich oder bei Veränderung der 
Gesetzgebung angepasst.  

 

Anmerkung   

Im Zweifelsfall ist der deutsche Wortlaut der Richtlinie massgebend. 

  

Bundesamt für Energie BFE 
Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; Postadresse: CH-3003 Bern 
Tel. +41 58 462 56 11 ꞏ Fax +41 58 463 25 00 ꞏ contact@bfe.admin.ch ꞏ www.bfe.admin.ch 



Richtlinie für Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 

 3/32 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................... 5 

1 Einleitung ................................................................................................................................. 6 

2 Zielvorgabe für die Effizienzsteigerung, Referenzstromabsatz und zu meldende Jahreszahlen
 ................................................................................................................................................. 7 

2.1 Überblick über die wichtigsten Termine für Verfügungen, Meldungen, Publikation und 
Inkraftsetzungen ...................................................................................................................... 7 

2.2 Verfahren zur Meldung der Jahreszahlen ................................................................................ 8 

2.2.1 Meldepflichtige Zahlen ............................................................................................................. 8 

2.2.2 Zahlen zu Lieferverträgen, die vor dem 1. Januar 2024 abgeschlossen wurden .................... 8 

2.2.3 Verbraucherinnen und Verbraucher mit mehreren Elektrizitätslieferanten .............................. 9 

2.2.4 Verfahren für neue Lieferanten ................................................................................................ 9 

2.2.5 Übermittlung der Zahlen über PrivaSphereTM .......................................................................... 9 

2.3 Referenzstromabsatz ............................................................................................................. 12 

2.3.1 Stromintensive Endverbraucherinnen und Endverbraucher .................................................. 12 

2.4 Zielvorgabe ............................................................................................................................ 13 

2.4.1 Erfüllung der Zielvorgabe ....................................................................................................... 14 

2.4.2 Eröffnung der Verfügung ........................................................................................................ 15 

2.5 Jährliche BFE-Publikationen zu Stromeffizienzgewinnen ..................................................... 15 

3 Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Meldeverfahren ................................................... 16 

3.1 Allgemeine Bedingungen für Massnahmen zur Effizienzsteigerung ..................................... 16 

3.1.1 Anrechenbare Massnahmen .................................................................................................. 16 

3.1.2 Nicht anrechenbare Massnahmen ......................................................................................... 17 

3.1.3 Berechnung der anrechenbaren Stromeinsparungen ........................................................... 18 

3.1.4 Verfahren zur Meldung umgesetzter Massnahmen ............................................................... 19 

3.1.5 Meldung früherer Massnahmen (2022–2024) ....................................................................... 22 

3.1.6 Umsetzung und Meldung von Massnahmen für das Jahr 2025 ............................................ 22 

3.2 Standardisierte Massnahmen ................................................................................................ 22 

3.2.1 Beschreibung der standardisierten Massnahmen ................................................................. 22 

3.3 Nicht standardisierte Massnahmen ....................................................................................... 23 

3.3.1 Verfahren zur Beantragung der Zulassung einer nicht standardisierten Massnahme .......... 23 

4 Kontrollen, Audits und Sanktionen ......................................................................................... 25 



Richtlinie für Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 

 

 

 

4/32  

 

 

 

 

4.1 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben .................................................................................. 25 

4.2 Kurzüberprüfungen der gemeldeten Jahreszahlen oder Massnahmen................................. 26 

4.3 Detaillierte Stichprobenkontrollen und Audits der gemeldeten Massnahmen ....................... 26 

4.4 Sanktionen bei unterlassenen oder falschen Angaben ......................................................... 27 

5 Kostenüberwälzung ............................................................................................................... 28 

I. Überblick über die wichtigsten Elemente während der ersten drei Jahre (2025–2027) ........ 29 

II. Liste der standardisierten Massnahmen ................................................................................ 30 

III. Gesetzliche und ergänzende Grundlagen ............................................................................. 31 

 

  



Richtlinie für Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 

 5/32 

 

 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 
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ElCom Eidgenössische Elektrizitätskommission 
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EnV Energieverordnung 

GWh Gigawattstunde 

kWh Kilowattstunde 

MuKEn Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 

MWh Megawattstunde 

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts  

StromVG Stromversorgungsgesetz 

StromVV Stromversorgungsverordnung 

TWh Terawattstunde 

ZV Zielvereinbarung 

ZV-RNZ Zielvereinbarung des Bundes für die Rückerstattung des Netzzuschlags  
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1 Einleitung 

Das Parlament hat im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuer-
baren Energien das Ziel festgelegt, bis 2035 mit Effizienzmassnahmen 2 TWh Strom einzusparen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat es unter anderem die Einführung eines neuen Instrumentes für die Stromef-
fizienz beschlossen: Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten.  

Mit diesem neuen Instrument (Art. 46b EnG) werden den Elektrizitätslieferanten nunmehr Energieeffi-
zienzziele vorgegeben, die durch die Umsetzung verschiedener Massnahmen bei den Endverbrauche-
rinnen und Endverbrauchern in der Schweiz (d. h. Unternehmen, Privathaushalte, Gemeinden, öffentli-
che Einrichtungen usw.) erreicht werden sollen. Konkret müssen die Elektrizitätslieferanten nachweisen, 
dass Massnahmen für die Stromeffizienz umgesetzt wurden, so z. B. in den Bereichen elektrische An-
triebe, Beleuchtung, Lüftungen, Kälteanlagen oder ähnliche Anlagen und Geräte. Die dadurch entste-
henden Kosten können über die Energiekomponente des Strompreises auf die Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher überwälzt werden. Die Kontrolle der Stromtarife obliegt der Eidgenössischen Elekt-
rizitätskommission (ElCom). Das Bundesamt für Energie (BFE) ist für die Umsetzung dieses neuen 
Instrumentes verantwortlich, das als «Effizienzsteigerungen» bezeichnet wird. Für die operative Umset-
zung der Effizienzsteigerungen beauftragt das BFE eine Geschäftsstelle, die als Hauptansprechpartner 
für die Elektrizitätslieferanten oder Drittparteien fungiert, welche diese Massnahmen bei den Endver-
braucherinnen und Endverbrauchern durchführen. 

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Umsetzung der Effizienzsteigerungen und die einzelnen Etap-
pen dieses Prozesses für Elektrizitätslieferanten und andere Akteure (Unternehmen, die an der Imple-
mentierung von Massnahmen beteiligt sind, Energieberaterinnen und Energieberater usw.). Die rechtli-
chen und ergänzenden Grundlagen zu diesem Dokument sind in Anhang III zu finden.  
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2 Zielvorgabe für die Effizienzsteigerung, Referenz-
stromabsatz und zu meldende Jahreszahlen  

Die jährliche Zielvorgabe für die Effizienzsteigerung wird vom BFE für jeden Elektrizitätslieferanten (EL) 
im Verhältnis zum Referenzstromabsatz festgelegt. Letzterer wird anhand der jährlichen Zahlen berech-
net, die jeder Elektrizitätslieferant dem BFE meldet. 

2.1 Überblick über die wichtigsten Termine für Verfügungen, 
Meldungen, Publikation und Inkraftsetzungen 

Tabelle 1 Überblick über das aktuelle Kalenderjahr, mit Verweisen auf die jeweiligen Kapitel 

Aktuelles Kalenderjahr 

1. Januar 30. April 30. Juni Im 2. Halbjahr  30. November 

Kapitel 3.2 Kapitel 2.2 Kapitel 2.3 und 2.4 Kapitel 2.5 Kapitel 3.2 

Inkraftsetzung der 
aktualisierten Liste 
der standardisierten 
Massnahmen. Die 
bisherigen Mass-
nahmen sind für 
eine Übergangszeit 
von 12 Monaten 
weiterhin gültig. 

Alle EL (einschliesslich EL 
< 10 GWh und neue EL) 
melden1: 

- ihre Zahlen aus dem ver-
gangenen Kalenderjahr für 
den Stromabsatz und die 
Kosten für die Umsetzung 
von Massnahmen zur Effi-
zienzsteigerung; 
- die Zahlen für den Strom-
absatz aufgrund gültiger 
Verträge, die vor dem 1. Ja-
nuar 2024 auf dem freien 
Markt geschlossen wurden, 
- die Massnahmen, die zwi-
schen 2022 und 2024 umge-
setzt wurden.2 

Das BFE berechnet:  

- den Referenzstrom-
absatz für das Vorjahr. 

Das BFE definiert:  

- die Zielvorgabe für 
die Effizienzsteigerung 
für das nächste Kalen-
derjahr (einschliesslich 
der Differenz – nicht re-
alisierte Einsparungen 
oder zusätzliche Stei-
gerungen – aus dem 
vergangenen Kalen-
derjahr). 

Das BFE publiziert: 

- die Schlüsselkennzah-
len der Effizienzsteigerun-
gen, darunter: Anzahl der 
EL mit Zielvorgaben, Ge-
samtumfang der Zielvor-
gaben, Anzahl der er-
reichten und nicht erreich-
ten Zielvorgaben, Anzahl 
und Art der umgesetzten 
Massnahmen, Gesamt-
umfang der dadurch er-
zielten Stromeinsparun-
gen, durchschnittliche 
Kosten für die Umsetzung 
der Massnahmen. 

Das BFE publiziert: 

- die aktualisierte Liste 
der standardisierten 
Massnahmen (Ände-
rung, Hinzufügung 
oder Streichung) für 
das nächste Kalender-
jahr. 

Die Elektrizitätslieferanten melden kontinuierlich1: 

 die umgesetzten Massnahmen, die an ihre Zielvorgabe für das laufende Kalenderjahr angerechnet werden können 
(Kap. 3.1). 

Die Elektrizitätslieferanten oder Drittparteien: 

 unterbreiten kontinuierlich Anträge auf Zulassung nicht standardisierter Massnahmen für das laufende Kalenderjahr 
(Kap. 3.3). 

Das Bundesamt für Energie: 

 führt kontinuierlich Kurzüberprüfungen der gemeldeten jährlichen Massnahmen und Zahlen für das laufende Kalenderjahr 
durch (Kap. 4.2);  

 führt kontinuierlich Stichprobenkontrollen und Audits der gemeldeten Massnahmen durch (Kap. 4.3). 

1 Eine vorsätzlich unterlassene Meldung oder eine vorsätzlich falsche Angabe zu den Stromabsätzen oder gemeldeten Mass-
nahmen ist gemäss Artikel 77a EnV strafbar (Kap. 4.4). 

2 Betrifft nur das Jahr 2025. 
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2.2 Verfahren zur Meldung der Jahreszahlen 

2.2.1 Meldepflichtige Zahlen 

Alle Elektrizitätslieferanten müssen dem BFE die für die Berechnung des Referenzstromabsatzes be-
nötigten Strommengen sowie die Kosten für die Umsetzung in jedem Jahr bis am 30. April des Folge-
jahres melden. Die folgenden Zahlen1 unterliegen der Meldepflicht (Art. 51e EnV): 

a) der Stromabsatz im vergangenen Kalenderjahr an Endverbraucherinnen und Endverbraucher, 

b) der Stromabsatz im vergangenen Kalenderjahr an Endverbraucherinnen und Endverbraucher 
in der Grundversorgung, 

c) der Stromabsatz im vergangenen Kalenderjahr an stromintensive Unternehmen (siehe 
Kap. 2.3.1), deren Elektrizitätskosten mehr als 20 Prozent der Bruttowertschöpfung (BWS) 
ausmachen und die die Voraussetzungen nach Artikel 40 EnG erfüllen, sowie an Kraftwerke 
und Speicher ohne Endverbrauch nach Artikel 14a Absätze 1 und 3 StromVG. Diese 
Lieferungen werden bei der Berechnung des Referenzstromabsatzes nicht berücksichtigt (siehe 
Kap. 2.3), 

d) die Kosten, die im vergangenen Kalenderjahr für die Umsetzung der Massnahmen bei den 
Endverbraucherinnen und Endverbrauchern in der Schweiz entstanden sind (ab 2027 
gemeldet). Diese Kosten umfassen unter anderem die finanziellen Aufwendungen für 
administrative Arbeiten zur Umsetzung der Effizienzmassnahmen, die Kosten für flankierende 
Massnahmen (Kommunikation, Schulungen, Beratungen usw.) sowie mögliche Förderbeiträge 
für Effizienzmassnahmen, die an Endverbraucherinnen und Endverbraucher ausgerichtet 
wurden. 

2.2.2 Zahlen zu Lieferverträgen, die vor dem 1. Januar 2024 abgeschlossen wurden 

Die Übergangsbestimmungen gemäss Artikel 80b EnV legen fest, dass Lieferungen von Elektrizitätslie-
feranten aufgrund gültiger Verträge, die vor dem 1. Januar 2024 auf dem freien Markt mit Endverbrau-
cherinnen und Endverbrauchern abgeschlossen wurden, die von ihrem Netzzugang Gebrauch machen, 
bis zum 31. Dezember 2027 bei der Berechnung des Referenzstromabsatzes nicht berücksichtigt wer-
den. Die Jahresvolumina dieser Lieferungen können jedes Jahr bis zum 30. April des Folgejahres beim 
BFE gemeldet werden und werden bei der Berechnung des Referenzstromabsatzes nicht einbezogen 
(siehe Kap. 2.3). 

Wichtig: Die gemeldeten Strommengen können nicht mehrfach abgezogen werden. Es ist somit nicht 
möglich, die Strommengen, die an ein und denselben Endverbraucher verkauft werden, sowohl gemäss 
Buchstabe c) von Kapitel 2.2.1 als auch gemäss Kapitel 2.2.2 zu melden.  

 
1 Eine vorsätzlich unterlassene Meldung oder eine vorsätzlich falsche Angabe zu den Stromabsätzen ist gemäss Artikel 77a EnV 
strafbar. 
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Tabelle 2 Zusammenfassung der zu meldenden Jahreszahlen 

Vom Elektrizitätslieferanten gemeldete Jahreszahlen des Vorjahres 

a) Stromabsatz an Endverbraucherinnen und Endverbraucher 

b) Stromabsatz an Endverbraucherinnen und Endverbraucher in der Grundversorgung 

c) Stromabsatz an stromintensive Unternehmen, deren Elektrizitätskosten mehr als 20 Prozent 
der Bruttowertschöpfung (BWS) ausmachen und die die Voraussetzungen nach Artikel 40 EnG 
erfüllen, sowie an Kraftwerke und Speicher ohne Endverbrauch 

d) Kosten, die durch die Umsetzung der Massnahmen bei Endverbraucherinnen und Endverbrau-
chern entstanden sind 

e) Die Strommenge, die im Rahmen gültiger, vor dem 1. Januar 2024 geschlossener Verträge auf 
dem freien Markt abgesetzt wurde (Übergangsbestimmung) 

2.2.3 Verbraucherinnen und Verbraucher mit mehreren Elektrizitätslieferanten 

Die Elektrizitätslieferanten sind verpflichtet, die Strommengen auf der Grundlage der ihnen 
zugewiesenen Messpunkte zu melden. Wenn also mehrere Unternehmen einen Endverbraucher 
beliefern, meldet nur der Elektrizitätslieferant, dem der Messpunkt dieses Verbrauchers zugewiesen ist, 
die gesamte Strommenge, die von diesem Verbraucher während des betreffenden Jahres entnommen 
wurde. Die anderen Lieferanten berücksichtigen somit die von ihnen gelieferte Menge bei ihrer Meldung 
nicht.  

2.2.4 Verfahren für neue Lieferanten 

Im Jahr nach dem ersten Geschäftsjahr müssen alle neuen Elektrizitätslieferanten unabhängig davon, 
ob sie Zielvorgaben unterliegen oder nicht, ihre Jahreszahlen, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, melden. 
Dies gilt auch, wenn die Stromabsätze nur wenige Geschäftsmonate betreffen.  

2.2.5  Übermittlung der Zahlen über PrivaSphereTM 

Die in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 genannten Jahreszahlen müssen dem BFE mittels eines PrivaSphe-
reTM-Formulars übermittelt werden, das auf der Webseite des BFE verfügbar ist. Dieses Online-Formu-
lar gewährleistet eine sichere Übermittlung der Daten und die Nachvollziehbarkeit ihres Versands (diese 
Datenübertragungslösung entspricht einem elektronischen Einschreiben). 

Nach der Erfassung und dem Versand der Jahreszahlen generiert PrivaSphereTM eine zeitgestempelte 
Quittung der Datenübermittlung an das BFE. Diese Quittung bestätigt in keiner Weise, dass die über-
mittelten Zahlen korrekt sind oder dass alle Eingabefelder ausgefüllt wurden. Bei unstimmigen, nicht 
plausiblen oder fehlenden Daten wird der Absender vom BFE oder von einem Beauftragten des BFE 
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kontaktiert und einmalig aufgefordert, fehlende Daten nachzuliefern oder falsche Daten zu korrigieren 
und innerhalb von 10 Werktagen per E-Mail an die Adresse effel@bfe.admin.ch zurückzusenden. Wenn 
der Absender der Daten Fehler bei der Eingabe feststellt, darf er die Daten auf keinen Fall erneut mit 
dem PrivaSphereTM-Online-Formular übermitteln. Stattdessen muss er sich via E-Mail an effel@bfe.ad-
min.ch direkt mit dem BFE oder dessen Beauftragten in Verbindung setzen und die festgestellte Un-
stimmigkeit mitteilen. 

Eine vorsätzlich unterlassene Meldung oder eine vorsätzlich falsche Angabe zu Stromabsätzen oder 
gemeldeten Massnahmen ist gemäss Artikel 77a EnV strafbar. 
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Abbildung 1 Übermittlung der Zahlen über PrivaSphereTM 
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2.3 Referenzstromabsatz 

Der Referenzstromabsatz entspricht den Strommengen in kWh, die im Vorjahr an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher in der Schweiz verkauft wurden, abzüglich der Lieferungen an:  

 stromintensive Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Als stromintensive Endverbrauche-
rinnen und Endverbraucher gelten Unternehmen, deren Elektrizitätskosten mehr als 20 Prozent 
der Bruttowertschöpfung (BWS) ausmachen und die die in Artikel 40 EnG genannten Bedingun-
gen erfüllen (siehe Kap. 2.3.1); 

 Kraftwerke und Speicher ohne Endverbrauch, die in Artikel 14a Absätze 1 und 3 StromVG ge-
nannt werden; 

 Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die aufgrund gültiger, vor dem 1. Januar 2024 auf 
dem freien Markt geschlossener Verträge von ihrem Netzzugang Gebrauch machen (Über-
gangsbestimmung). 

Der Referenzstromabsatz wird, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, jährlich vom BFE auf der Grundlage der 
von den Elektrizitätslieferanten gemeldeten Zahlen berechnet.  

Tabelle 3 Beispiel für die Berechnung des Referenzstromabsatzes von zwei Elektrizitätslieferanten 

Strommengen [MWh] Unternehmen A Unternehmen B 

An alle Endverbraucher verkauft 150 000  8 500 

An Kraftwerke und Speicher ohne Endverbrauch 
verkauft  

– 15 000 – 500 

An stromintensive Endverbraucher verkauft – 5 000 0 

Im Rahmen gültiger Verträge verkauft, die vor dem 
1. Januar 2024 abgeschlossen wurden* 

– 30 000 0 

Referenzstromabsatz  100 000  8 000 

*ohne Berücksichtigung von Lieferungen an stromintensive Endverbraucherinnen und Endverbraucher 

2.3.1 Stromintensive Endverbraucherinnen und Endverbraucher  

Als stromintensive Endverbraucherinnen oder Endverbraucher gelten Unternehmen, deren Stromkos-
ten mindestens 20 Prozent der Bruttowertschöpfung ausmachen und die die Bedingungen nach Arti-
kel 40 EnG erfüllen. Konkret bedeutet dies, dass sie sich in einer Zielvereinbarung mit dem Bund zur 
Steigerung ihrer Energieeffizienz verpflichtet haben, dem Bund regelmässig darüber Bericht erstatten, 
für das betreffende Geschäftsjahr ein Gesuch gestellt haben und der Rückerstattungsbetrag im betref-
fenden Geschäftsjahr mindestens 20 000 Franken beträgt. 

Lieferungen an solche stromintensiven Unternehmen können vom Referenzstromabsatz ausgeschlos-
sen werden (Art. 51a Abs. 2 Bst. a EnV). Der Abzug dieser Lieferungen vom Referenzstromabsatz be-
deutet auch, dass die Umsetzung von Massnahmen zur Effizienzsteigerung in Verbindung mit diesen 
Lieferungen nicht berücksichtigt wird (Art. 51c Bst. c EnV).  
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Elektrizitätslieferanten können stromintensive Unternehmen (Endverbraucherinnen und Endverbrau-
cher nach Art. 51a Abs. 2 Bst. a EnV) auf zwei Arten identifizieren: 

 Zum einen hat die überwiegende Mehrheit der energieintensiven Unternehmen bereits Zielverein-
barungen mit dem Bund über die teilweise oder vollständige Rückerstattung des Netzzuschlags 
abgeschlossen (Art. 39–43 EnG). All diese Unternehmen sind in einer Liste aufgeführt, die jährlich 
vom BFE veröffentlicht wird (siehe Tabelle 11). 

 Zum andern können stromintensive Unternehmen ihren Elektrizitätslieferanten auf freiwilliger Basis 
bis am 30. April jedes Jahres mitteilen, dass sie die Bedingungen gemäss Artikel 51a Absatz 2 
Buchstabe a EnV erfüllen; damit wird die im Vorjahr verbrauchte Strommenge von der Berechnung 
des Referenzstromabsatzes ihrer Lieferanten ausgenommen und die Überwälzung der Kosten für 
die Umsetzung der Massnahmen zur Effizienzsteigerung durch die Elektrizitätslieferanten vermie-
den.  

2.4 Zielvorgabe 

Alle Elektrizitätslieferanten, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher in der Schweiz beliefern und 
deren Referenzstromabsatz im Vorjahr 10 GWh oder mehr betragen hat, erhalten eine Zielvorgabe für 
das Folgejahr. Elektrizitätslieferanten mit einem Referenzstromabsatz von weniger als 10 GWh sind von 
den Zielvorgaben befreit.  

Die Zielvorgabe entspricht einem bestimmten Prozentsatz des Referenzstromabsatzes, der wie folgt 
festgelegt wird:  

 2025: keine Zielvorgabe 

 2026: 1,0 %  

 2027: 1,5 %  

 ab 2028: 2,0 %  

Die Zielvorgabe, die ein Elektrizitätslieferant erreichen muss, wird am 30. Juni vom BFE für das 
Folgejahr festgelegt (weitere Informationen dazu vgl. Kap. 2.4.2). Erfüllt ein Elektrizitätslieferant in 
einem Jahr die Zielvorgabe nicht, wird seine Zielvorgabe für das nachfolgende Jahr um die zu wenig 
erzielten Stromeinsparungen erhöht (Einsparsaldo). Der fehlende Teil muss innerhalb der folgenden 
drei Jahre zusätzlich realisiert werden (Art. 46b Abs. 4 EnG). Übertreffen Elektrizitätslieferanten die 
Zielvorgabe, so wird die Vorgabe für das nächste Kalenderjahr im entsprechenden Mass reduziert (Art. 
51g Abs. 3 EnV). Die folgende Tabelle veranschaulicht die beiden Fälle. 
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Tabelle 4 Fiktives Beispiel einer Zielvorgabe 2028 für Elektrizitätslieferanten, die im 2. Quartal 2027 ermittelt wird 

Strommengen [MWh] 
Unternehmen 

A 
Unternehmen 

B 
Unternehmen 

C 

Referenzstromabsatz des Jahres 2026 100 000  8 000 100 000  

Zielvorgabe für das Folgejahr (2 %): 2028 2 000 

Keine 
Zielvorgabe 

2 000 

Berücksichtigung der nicht realisierten (+) oder 
zusätzlichen (–) Einsparungen im Vorjahr: 
2026 

– 300 + 300 

Saldo des Folgejahres 2028 1 700 2 300 

2.4.1 Erfüllung der Zielvorgabe 

Die Zielvorgabe muss durch die Umsetzung verschiedener Effizienzmassnahmen bei den 
Endverbraucherinnen und Endverbrauchern in der Schweiz erreicht werden (siehe Kap. 3). An die 
Zielvorgabe des laufenden Jahres werden sämtliche Einsparungen über die ganze Wirkungsdauer 
(oder Lebensdauer) der Massnahmen (ermittelt gemäss Kap. 3) angerechnet, die von den 
Elektrizitätslieferanten im betreffenden Jahr beim BFE gemeldet werden. Die Zielvorgabe wird somit 
durch Addieren der Einsparungen von mehreren Massnahmen erfüllt (siehe Abbildung unten). 

Abbildung 2 Fiktives Beispiel einer Zielvorgabe mit Umsetzung mehrerer Massnahmen 
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Wichtig: Die Zielvorgabe schränkt die Menge an Strom, die die Elektrizitätslieferanten liefern können, 
explizit nicht ein. Elektrizitätslieferanten können weiterhin unbeschränkt Strom verkaufen. 

2.4.2 Eröffnung der Verfügung 

Die Referenzstromabsätze ebenso wie die Zielvorgaben werden jährlich vom BFE festgelegt und jeweils 
am 30. Juni allen Elektrizitätslieferanten mit einem Referenzstromabsatz von 10 GWh oder mehr im 
Vorjahr mittels Verfügung für das Folgejahr zugestellt. Die Verfügung des BFE wird elektronisch oder 
physisch per Einschreiben eröffnet, je nachdem, welche Methode der Elektrizitätslieferant im PrivaS-
phereTM-Formular bei der Meldung der Jahreszahlen am 30. April jedes Jahres gewählt hat. Lieferanten, 
die von der Zielvorgabe befreit sind, erhalten keine Verfügung.  

2.5 Jährliche BFE-Publikationen zu Stromeffizienzgewinnen 

Das BFE veröffentlicht im Laufe jedes Jahres (meist in der zweiten Jahreshälfte) die Kennzahlen des 
Vorjahres zur Umsetzung der Effizienzsteigerung. Dazu zählen unter anderem:  

a. die Anzahl der Elektrizitätslieferanten, die eine Zielvorgabe erfüllen müssen,  
b. die Summe der Zielvorgaben,  
c. der Anteil der Elektrizitätslieferanten, die ihre Zielvorgabe erfüllt haben, 
d. der Anteil der Elektrizitätslieferanten, die ihre Zielvorgabe verfehlt haben,  
e. die Anzahl und Art der umgesetzten Massnahmen,  
f. die dadurch erzielten Stromeinsparungen,  
g. die durchschnittlichen Kosten, die durch dieses neue Instrument verursacht werden.  

Diese Zahlen werden nach Kategorien geordnet dargestellt, um möglichst viele Informationen extrahie-
ren und gleichzeitig die Anonymität der Lieferanten gewährleisten zu können. 
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3 Massnahmen zur Effizienzsteigerung und Meldever-
fahren 

In diesem Kapitel werden die Bedingungen erläutert, die Massnahmen zur Effizienzsteigerung erfüllen 
müssen, um auf die Erreichung der Zielvorgabe angerechnet werden zu können, sowie die sogenannten 
standardisierten und nicht standardisierten Massnahmen. Die Meldung all dieser Massnahmen an das 
BFE erfolgt mittels eines massnahmenspezifischen Einsparprotokolls, das die Berechnungsmethode 
der Einsparungen präzisiert. Dieses Protokoll wird vom BFE für standardisierte Massnahmen oder nach 
einem berücksichtigten Antrag für nicht standardisierte Massnahmen zur Verfügung gestellt. 

3.1 Allgemeine Bedingungen für Massnahmen zur Effizienzsteigerung 

3.1.1 Anrechenbare Massnahmen 

Um an die Erfüllung der Zielvorgabe angerechnet werden zu können, müssen Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung unter anderem die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a. Sie müssen sich an den besten verfügbaren Technologien orientieren (Art. 51b Abs. 1 Bst. a 
EnV). Die umgesetzte Lösung muss somit eine höhere Energieeffizienz aufweisen als 
branchenübliche Lösungen. Die spezifischen Anforderungen jeder Technologie sind in den 
Protokollen zu den einzelnen Massnahmen beschrieben (siehe Kap. 3.2 und 3.3). 

b. Die Stromeinsparungen müssen durch eine physikalische Messung des Stromverbrauchs 
nachgewiesen werden können oder auf einer Berechnung und wissenschaftlich begründeten 
Annahmen beruhen (Art. 51b Abs. 1 Bst. b EnV). 

c. Sie müssen nach dem 1. Januar 2025 durchgeführt worden sein (mit Ausnahme der 
Massnahmen, die unter die Übergangsbestimmungen nach Art. 80b EnV fallen). 

d. Die Massnahmen müssen bei Schweizer Endverbraucherinnen und Endverbrauchern 
durchgeführt werden. Die Elektrizitätslieferanten sind bei der Umsetzung von 
Effizienzmassnahmen aber nicht an ihre eigene Kundschaft gebunden. Sie können auch bei 
Kundinnen und Kunden anderer Stromlieferanten Massnahmen durchführen. 

e. Alte Systeme, Geräte und Komponenten, die im Rahmen von Massnahmen zur Effizienzstei-
gerung ausgetauscht wurden, dürfen in der Schweiz nicht weiterverwendet werden. Die fach-
gerechte Entsorgung oder der Export dieser Elemente muss auf Anfrage nachgewiesen werden 
können.  

Die durch die Massnahmen ausgelösten Stromeinsparungen werden über die Standardwirkungsdauer 
der jeweiligen Massnahmen oder über die Lebensdauer der jeweiligen Geräte oder Anlagen errechnet 
(Art. 51b Abs. 2 EnV). 

Gegenüber dem BFE sind ausschliesslich die Elektrizitätslieferanten, die die Massnahmen beim BFE 
zur Anrechnung an die Erreichung ihrer jeweiligen Zielvorgabe gemeldet haben, für die Konformität der 
umgesetzten Massnahmen verantwortlich. Erweisen sich Massnahmen bei nachträglichen Kontrollen 
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durch das BFE oder eine beauftragte Stelle als nicht konform, werden die damit verbundenen Stromein-
sparungen nachträglich von der Erreichung der Zielvorgabe des Elektrizitätslieferanten abgezogen, der 
diese Massnahmen angemeldet hat.  

Vorsätzliche falsche Angaben zu den gemeldeten Massnahmen sind gemäss Artikel 77a EnV strafbar. 

Tabelle 5 Allgemeine Bedingungen für anrechenbare Massnahmen 

Allgemeine Bedingungen für anrechenbare Massnahmen 

a) Die Massnahmen orientieren sich an den besten verfügbaren Technologien. 

b) Die Massnahmen führen zu Stromeinsparungen, die gemessen und/oder berechnet werden kön-
nen. 

c) Die Massnahmen wurden nach Inkrafttreten der Verordnung umgesetzt (mit Ausnahme von 
Massnahmen, die unter die Übergangsbestimmungen nach Art. 80b EnV fallen). 

d) Die Massnahmen werden bei Schweizer Endverbraucherinnen und Endverbrauchern durchge-
führt und können auch bei der Kundschaft anderer Stromlieferanten umgesetzt werden. 

e) Alte Systeme, Geräte und Komponenten, die im Rahmen von Massnahmen zur Effizienzsteige-
rung ersetzt wurden, dürfen in der Schweiz nicht weiterverwendet werden. 

3.1.2 Nicht anrechenbare Massnahmen 

Die folgenden Massnahmen zur Effizienzsteigerung können nicht angerechnet werden (Art. 51c EnV): 

a.  Massnahmen, die aufgrund einer rechtlichen Vorschrift des Bundes umgesetzt werden müssen 
oder die im Basismodul der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2014 
vorgesehen sind, 

b.  Massnahmen, für deren Umsetzung Finanzhilfen des Bundes, eines Kantons oder einer Ge-
meinde gewährt werden (Informationen oder Beratungs- und Begleitleistungen, die vom Bund, 
den Kantonen oder Gemeinden finanziert oder mitfinanziert werden, sind zulässig), 

c.  Massnahmen, die bei stromintensiven Enderbraucherinnen und Endverbrauchern, Kraftwerken 
und Speichern ohne Endverbrauch nach Artikel 51a Absatz 2 EnV durchgeführt werden und die 
bei der Berechnung des Referenzstromabsatzes nicht berücksichtigt wurden, 

d.  Massnahmen, die im Rahmen einer Zielvereinbarung mit dem Bund oder einem Kanton ange-
rechnet werden, 

e. Massnahmen, die nicht dauerhaft sind, 

f. Massnahmen, die ausschliesslich/spezifisch auf eine Stromeinsparung durch eine Verhaltens-
änderung der Endverbraucherinnen und Endverbraucher abzielen. 
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Tabelle 6 Beispiele nicht anrechenbarer Massnahmen 

Bezeichnung Referenz in der Auflis-
tung 3.1.2 

Sanierung einer zentralen Elektroheizung (Wärmeverteilung über ein 
hydraulisches Netz) in einem Wohngebäude.  

a. 

Ersatz eines Belüftungssystems in einem KMU im Rahmen eines 
ProKilowatt-Projekts oder -Programms. 

b. 

Optimierung des Stromverbrauchs eines Lichtbogenofens für ein 
stromintensives Unternehmen. 

c. 

Optimierung des Stromverbrauchs des Antriebssystems von 
Bergbahnen in einem Unternehmen, das einer ZV-RNZ unterliegt. Die 
Massnahme wurde bereits für die ZV gemeldet. 

d. 

Austausch von Kühlschränken während eines Musikfestivals. 
Konjunkturmassnahmen zur Optimierung des Stromverbrauchs von 
Drehautomaten für die Herstellung von Uhrenkomponenten, indem ein 
Teil der Maschinen zeitweise ausgeschaltet wird und die übrigen 
Maschinen intensiv genutzt werden. 

e. 

Interne Kommunikationskampagne eines Unternehmens, das seine 
Mitarbeitenden dazu auffordert, ihre Bildschirme abends beim 
Verlassen des Hauses nicht im Standby-Modus zu lassen und beim 
Verlassen der Räume das Licht auszuschalten.  

Eco-Driving-Kurs für Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos.  

f. 

3.1.3 Berechnung der anrechenbaren Stromeinsparungen 

Die Stromeinsparung, die für jede Effizienzmassnahme angerechnet werden kann, wird anhand eines 
ex ante entwickelten Wirkungsmodells ermittelt, das auf den relevanten Gleichungen beruht und 
Annahmen und Faktoren verwendet, die durch geltende Normen, Marktstudien, die wissenschaftliche 
Literatur und Expertenbeiträge definiert werden können. All diese Elemente, einschliesslich der 
verwendeten Symbole, Begriffe und Einheiten, werden im Einsparprotokoll erläutert. Die 
Standardwirkungsdauer der Massnahme Ns wird für sämtliche Typen von ersetzten oder optimierten 
Geräten oder von betroffenen Systemen festgelegt. Die durch die Massnahmen ausgelösten 
Stromeinsparungen werden somit über die typische Wirkungsdauer der jeweiligen Massnahmen oder 
über die Lebensdauer der betroffenen Geräte oder Anlagen errechnet (Art. 51b Abs. 2 EnV). 

Grundsätzlich wird die mit einer Effizienzmassnahme erzielte Stromeinsparung ermittelt, indem die 
Differenz zwischen dem Stromverbrauch des Geräts oder der Anlage vor und nach der Umsetzung der 
Massnahme berechnet wird. Ausnahmen von dieser Regel werden in den spezifischen 
Einsparprotokollen aufgeführt. 
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Jährliche Stromeinsparung 

∆𝐸 
𝑘𝑊ℎ
𝑎

൨ ൌ ሺ𝐸௩ ெ௦௦ –  𝐸 ெ௦௦ሻ 
𝑘𝑊ℎ
𝑎

൨ 

Die so berechnete Energieeinsparung wird für die Anrechnung pauschal um 25 Prozent gekürzt (Kür-
zungsfaktor 0,75). Der Kürzungsfaktor wird verlangt, um die natürliche Optimierungs- und Erneuerungs-
rate von Geräten und Anlagen zu berücksichtigen, die ohne Umsetzung spezifischer Effizienzmassnah-
men zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs führt. 

Die Kürzung wird in jedem Fall vorgenommen, unabhängig davon ob die Stromeinsparung anhand von 
Berechnungen oder Messungen ermittelt wurde. Die kumulierte anrechenbare Stromeinsparung ergibt 
sich durch Multiplikation der jährlichen Stromeinsparung mit der vom BFE definierten Standardwirkungs-
dauer Ns und dem Kürzungsfaktor 0,75. 

Kumulierte anrechenbare Stromeinsparung  

∆𝐸ሾ𝑀𝑊ℎሿ ൌ 0,75 ൈ 0,001 ൈ 𝑁௦ሾ𝑎ሿ ൈ ሺ𝐸௩ ெ௦௦ െ 𝐸 ெ௦௦ሻ 
𝑘𝑊ℎ
𝑎

൨ 

Dabei gilt: 

ΔEa   Jährliche Stromeinsparung durch eine Effizienzmassnahme, in kWh/a 

ΔEeco Kumulierte anrechenbare Stromeinsparung: durch Kürzungsfaktor korrigierte kumu-
lierte Stromeinsparung über die Standardwirkungsdauer, in MWh 

Evor Massnahme  Jährlicher Stromverbrauch des bestehenden Systems vor der Umsetzung der Mass-
nahme, in kWh/a (in den Dokumentationen zu den standardisierten Massnahmen wird 
hierfür die Abkürzung Ealt verwendet) 

Enach Massnahme  Jährlicher Stromverbrauch des Systems nach Umsetzung der Massnahme, in kWh/a 
(in den Dokumentationen zu den standardisierten Massnahmen wird hierfür die Abkür-
zung Eneu verwendet) 

NS  Standardwirkungsdauer, in Jahren 

3.1.4 Verfahren zur Meldung umgesetzter Massnahmen 

Das Meldeverfahren erfordert die Verwendung eines für jede Massnahme spezifischen Einsparproto-
kolls. Es muss vom Elektrizitätslieferanten, der die Einsparung an seine Zielvorgabe anrechnen lassen 
will, vollständig ausgefüllt und mit den entsprechenden Anhängen an das BFE übermittelt werden. Die 
Übermittlung dieser Dokumente muss über das Web-Interface für Effizienzsteigerungen erfolgen, das 
den Lieferanten ab 2026 zur Verfügung gestellt wird. Bestimmte Nachweise, die im Rahmen der Mel-
dung nicht übermittelt wurden, müssen vom Elektrizitätslieferanten, der die Massnahme gemeldet hat, 
aufbewahrt und bei späteren Kontrollen auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden.  

Die Massnahmen können fortlaufend, unmittelbar nach der Durchführung oder zu einem späteren Zeit-
punkt gemeldet werden. Zu beachten ist, dass für die Bestimmung des Jahres, in dem die Massnahme 
angerechnet wird, das Datum der Meldung massgebend ist und nicht das Datum der Durchführung. Die 



Richtlinie für Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 

 

 

 

20/32  

 

 

 

 

Summe der für ein Jahr angerechneten Einsparungen wird jedem Lieferanten vom BFE am 30. Juni des 
Folgejahres zusammen mit der Zielvorgabe für das nächste Jahr bestätigt. 

Wichtig: Massnahmen, die über das Web-Interface für Effizienzsteigerungen gemeldet wurden, werden 
automatisch der Zielvorgabe des meldenden Lieferanten angerechnet und können danach nicht mehr 
an Dritte übertragen oder weiterverkauft werden.  
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Abbildung 3 Meldung von Massnahmen 
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3.1.5 Meldung früherer Massnahmen (2022–2024) 

Gemäss Artikel 80b EnV können Massnahmen, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezem-
ber 2024 umgesetzt wurden und die Anforderungen nach den Artikeln 51b und 51c erfüllen, dem BFE 
bis spätestens am 30. April 2025 gemeldet werden. Die Meldung muss mit demselben PrivaSphereTM-
Formular erfolgen wie der Antrag auf Zulassung nicht standardisierter Massnahmen. Frühere Massnah-
men, für die das BFE eine standardisierte Massnahme publiziert hat, müssen gemäss den Anforderun-
gen und mit den Nachweisen gemeldet werden, die im jeweiligen Einsparprotokoll genannt sind. 

Nach der Prüfung durch das BFE werden die anrechenbaren früheren Massnahmen dem jeweiligen 
Elektrizitätslieferanten bis spätestens am 30. November 2025 per Verfügung mitgeteilt. Diese Massnah-
men werden höchstens während der drei ersten Jahre auf die Erfüllung der Zielvorgabe (d. h. den Ein-
sparsaldo) angerechnet. 

3.1.6 Umsetzung und Meldung von Massnahmen für das Jahr 2025 

Nach der Inkraftsetzung von Artikel 46b des Energiegesetzes (EnG; SR 730.0) am 1. Januar 2025 kön-
nen die in dieser Richtlinie definierten Massnahmen ab dem 1. Januar 2025 umgesetzt werden. Alle 
Massnahmen, die 2025 umgesetzt werden, können ab 2026 gemeldet werden.  

3.2 Standardisierte Massnahmen 

Standardisierte Massnahmen sind technologiespezifische Massnahmen, die plausibel beziffert und 
ohne vorherige Bewertung durch das BFE umgesetzt werden können. Die Richtlinien für die Berech-
nung der anrechenbaren Einsparungen sind in den Einsparprotokollen und der Dokumentation der ent-
sprechenden Massnahmen beschrieben. 

Bei Effizienzmassnahmen, für die das BFE eine standardisierte Berechnungsmethode definiert hat, dür-
fen nur die entsprechenden Protokolle und Dokumente verwendet werden, um die Stromeinsparungen 
zu berechnen und dem BFE zu melden. Diese Massnahmen können nicht als nicht standardisierte Mas-
snahmen gemeldet werden. 

3.2.1 Beschreibung der standardisierten Massnahmen 

Die geltenden standardisierten Massnahmen sind in Anhang II aufgelistet. Sie sind in zwei Hauptkate-
gorien (Ersatz oder Betriebsoptimierung) unterteilt und nach Anwendungsbereichen geordnet (Beleuch-
tung, gewerbliche Geräte, Haushaltsgeräte, Antriebssysteme, Pumpen, Lüftung, Druckluft, Kältetech-
nik, Heizungstechnik sowie Information und Kommunikationstechnologie). Jede standardisierte Mass-
nahme ist mit einer Massnahmennummer versehen (z. B. HG-01a) und wird durch zwei Hauptdoku-
mente definiert: die Dokumentation und das Einsparprotokoll, die denselben Code tragen. Bei einigen 
Massnahmen beziehen sich mehrere Protokolle auf die gleiche Dokumentation. 

Die Liste sowie die Dokumente der standardisierten Massnahmen werden vom BFE jährlich aktualisiert. 
Eventuelle aktualisierte Versionen werden am 30. November veröffentlicht und sind ab dem 1. Januar 
des folgenden Jahres gültig. Während einer Übergangsfrist von zwölf Monaten ab Gültigkeitsbeginn 
dürfen die umgesetzten Massnahmen auch noch mit der vorhergehenden Version gemeldet werden.  
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3.3 Nicht standardisierte Massnahmen 

Massnahmen die nicht als standardisierte Massnahmen aufgelistet sind, werden als nicht standardi-
sierte Massnahmen bezeichnet. Der Elektrizitätslieferant oder jede Person, die eine nicht standardi-
sierte Massnahme für die Erfüllung der Zielvorgabe berücksichtigt haben möchte, kann das ganze Jahr 
über beim BFE oder dessen Beauftragten einen Antrag auf Prüfung der Eignung einer Massnahme als 
nicht standardisierte Massnahme stellen.  

3.3.1 Verfahren zur Beantragung der Zulassung einer nicht standardisierten Mass-
nahme 

Der Antrag auf Prüfung einer nicht standardisierten Massnahme wird über das PrivaSphereTM-Melde-
formular gestellt. Dieses ist auf der Webseite des BFE verfügbar. 

Das Modell zur Berechnung der Einsparungen muss im Antrag detailliert und nachvollziehbar beschrie-
ben werden. Die Annahmen zur Abschätzung der Berechnungsparameter müssen klar erläutert und 
begründet werden. Wenn Werte aus einer Messung des Stromverbrauchs vorliegen, können diese als 
Grundlage für den Nachweis von Einsparungen verwendet werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 
der Stromverbrauch einer entsprechenden Anlage über einen repräsentativen Zeitraum getrennt von 
anderen Stromverbräuchen gemessen wird, die potenziell am Standort der betreffenden Anlage oder 
des betreffenden Geräts anfallen. Bei Massnahmen, für die das BFE Pauschalwirkungen oder ein Stan-
dardberechnungsverfahren vorgibt, sind für die Berechnung der Einsparungen ausschliesslich diese 
zulässig. 

Das BFE oder sein Beauftragter prüft den Antrag und entscheidet, ob die Massnahme unter eventuellen 
zusätzlichen Bedingungen berücksichtigt werden kann. Im Falle einer Zulassung stellt das BFE ein Ad-
hoc-Einsparprotokoll aus, das vom Elektrizitätslieferanten zwingend zu verwenden ist, um die Mass-
nahme nach der Durchführung zu melden. Darin werden zudem allfällige Zusatzbedingungen sowie 
Nachweise aufgeführt, die zusammen mit dem Protokoll einzureichen oder aufzubewahren sind. Das 
Protokoll ist ab dem Datum der Ausstellung durch das BFE drei Jahre lang gültig. 

Das gesamte Verfahren zur Zulassung einer nicht standardisierten Massnahme wird in der Regel innert 
90 Tagen durchgeführt, sofern nicht Umstände vorliegen, die eine längere Dauer rechtfertigen. 
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Abbildung 4 Schematische Darstellung des Verfahrens zur Zulassung von nicht standardisierten Massnahmen  
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4 Kontrollen, Audits und Sanktionen 

4.1 Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

Das BFE kontrolliert direkt oder über einen Beauftragten, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
werden (Art. 51h Abs. 1). Zu diesem Zweck kann es insbesondere: 

 Zugang zu Unterlagen und Informationen beantragen, die für die Kontrolle erforderlich sind 
(Bst. a), und; 

beispielsweise, indem die in den Einsparprotokollen aufgeführten zusätzlichen Nachweise 
angefordert werden (siehe Kap. 3.2.1); 

 Gebäude, Betriebe und sonstige Infrastrukturen während der üblichen Arbeitszeiten betreten 
(Bst. b)  

beispielsweise, indem am Ort der Umsetzung einer gemeldeten Massnahme ein Audit 
durchgeführt wird, um die ordnungsgemässe Ausführung und die Einhaltung der Anforderungen 
zu überprüfen. 

Generell geht das BFE oder sein Beauftragter bei diesen Kontrollen stichprobenartig vor, behält sich 
aber das Recht vor, im Zweifelsfall oder bei Meldungen von Dritten gezielte Kontrollen durchzuführen.  

Im Rahmen dieser Überprüfungen können den betroffenen Elektrizitätslieferanten Fragen gestellt 
werden. Diese sind verpflichtet, die Fragen zu beantworten und die geforderten Nachweise vorzulegen. 
So kann beispielsweise verlangt werden, die in den Listen der durchgeführten Massnahmen erfassten 
Umsetzungskosten zu begründen und/oder die Kosten pro Massnahme zu beziffern. 

Ergibt die Kontrolle, dass die gemeldeten Massnahmen die definierten technischen und gesetzlichen 
Vorgaben nicht erfüllen, können sie nicht angerechnet werden und die entsprechenden 
Stromeinsparungen werden dem meldenden Elektrizitätslieferanten (nachträglich) abgezogen (Art. 51h 
Abs. 3 EnV). Falls das Kalenderjahr, in dem die angefochtene Massnahme gemeldet wurde, bereits 
abgeschlossen ist, müssen die entsprechenden Stromeinsparungen im folgenden Kalenderjahr 
zusätzlich erzielt werden. 

Tabelle 7 Verpflichtungen in Bezug auf die Kontrolle der von den Elektrizitätslieferanten gemeldeten Jahreszahlen 

und Massnahmen 

Verpflichtungen in Bezug auf die Kontrolle der von den Elektrizitätslieferanten gemeldeten Jahres-
zahlen und Massnahmen 

a) Alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise aufbewahren, mit denen die Richtigkeit der Jah-
reszahlen und der gemeldeten Massnahmen nachgewiesen werden kann 

b) Den Zugang zum Ort, an dem die Effizienzmassnahme durchgeführt wird, sowie die Teilnahme 
aller involvierten Parteien im Rahmen von Audits gewährleisten, die vom BFE oder seinem Beauf-
tragten durchgeführt werden  

Wichtig: Auch wenn eine gemeldete Massnahme von einem Dritten geplant und durchgeführt wurde, 
bleibt die Verantwortung für die korrekte und vollständige Meldung der Massnahme an das BFE sowie 
für deren Konformität beim Elektrizitätslieferanten, der sie gemeldet hat. Dies gilt auch, wenn das 
Einsparprotokoll von einem Dritten ausgefüllt wurde.  
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4.2 Kurzüberprüfungen der gemeldeten Jahreszahlen oder 
Massnahmen 

Ähnlich wie die Massnahmen werden auch die von den Elektrizitätslieferanten gemeldeten Jahreszah-
len überprüft. Wenn Daten fehlen oder die Zahlen nicht plausibel sind, werden die Elektrizitätslieferanten 
vom BFE oder von seinem Beauftragten kontaktiert. 

Nach der Meldung der Massnahmen werden die übermittelten Daten und Dokumente einer Kurzüber-
prüfung unterzogen. Dabei wird in erster Linie kontrolliert, ob die für die Meldung der Massnahme erfor-
derlichen Daten und Dokumente vollständig übermittelt wurden und die gemeldeten Daten plausibel 
sind. Wenn Daten oder Dokumente fehlen oder nicht plausibel erscheinen, werden die betroffenen 
Elektrizitätslieferanten vom BFE oder von seinem Beauftragten kontaktiert.  

4.3 Detaillierte Stichprobenkontrollen und Audits der gemeldeten 
Massnahmen 

Das BFE ist befugt, die gemeldeten Massnahmen detaillierten Kontrollen zu unterziehen. Die Massnah-
men, die vertieft geprüft werden, werden durch Zufallsstichproben oder aufgrund von Informationen 
ausgewählt, die dem BFE zur Kenntnis gebracht wurden und die darauf hindeuten, dass weitere Kon-
trollen erforderlich sind. Im Rahmen dieser Kontrollen (oder Audits) prüft das BFE oder sein Beauftragter 
im Detail, ob die Einsparprotokolle korrekt ausgefüllt wurden und ob die für jede gemeldete Massnahme 
erforderlichen Unterlagen vollständig sind. Eine Plausibilisierung der in den Meldevorlagen gemachten 
Annahmen bzw. der erfassten Berechnungsparameter kann ebenfalls durchgeführt werden. 

Allfällige Unklarheiten, die im Rahmen einer Kontrolle bestehen bleiben, werden den Elektrizitätsliefe-
ranten zunächst per E-Mail mitgeteilt. Darin werden die Lieferanten aufgefordert, die gestellten Fragen 
innerhalb einer bestimmten Frist (üblicherweise 30 Tage, wobei die Frist auf Antrag verlängert werden 
kann) schriftlich zu beantworten und gegebenenfalls die erforderlichen Dokumente oder Nachweise 
über die Plattform zur Meldung von Massnahmen zu übermitteln.  

Die gemeldeten Massnahmen können auch direkt am Ort ihrer Umsetzung kontrolliert werden. Bei der 
Durchführung einer solchen Kontrolle übernimmt das BFE oder sein Beauftragter die Organisation und 
Leitung, indem es insbesondere den Besuchstermin festlegt, das Einladungsschreiben und die Traktan-
denliste verfasst und über die zu prüfenden Massnahmen entscheidet. Eine solche «Vor-Ort-Kontrolle» 
kann auch eine gemeinsame Diskussion unter Beteiligung des Elektrizitätslieferanten, des BFE oder 
seines Beauftragten sowie wahlweise des Unternehmens, in dem die Massnahme umgesetzt wurde, 
und/oder Dritter (z. B. Energieberater, Dienstleister, die die Massnahme umgesetzt haben) umfassen.  

Nach dem Audit verfasst das BFE oder sein Beauftragter einen Entwurf des Prüfberichts und übermittelt 
ihn den kontrollierten Elektrizitätslieferanten. Stimmen die kontrollierten Massnahmen nicht mit den Vor-
gaben überein, werden die Kosten für die Kontrollen des BFE oder seines Beauftragten den kontrollier-
ten Elektrizitätslieferanten in Rechnung gestellt. 



Richtlinie für Effizienzsteigerungen durch Elektrizitätslieferanten 

 27/32 

 

 

 

 

4.4 Sanktionen bei unterlassenen oder falschen Angaben  

Nach Artikel 77a EnV in Verbindung mit Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe g EnG wird bestraft, wer den 
Stromabsatz vorsätzlich nicht meldet oder falsche Angaben dazu oder zu den gemeldeten Massnahmen 
macht. 
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5 Kostenüberwälzung 

Die Kostenüberwälzung fällt in den Zuständigkeitsbereich der ElCom, die die Beteiligten informiert, über 
das weitere Vorgehen entscheidet und die entsprechende Dokumentation herausgibt. 
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I. Überblick über die wichtigsten Elemente während der ersten drei Jahre (2025–2027) 

Tabelle 8 Zeitplan für den Prozess der Meldung von Massnahmen, der Bekanntgabe der Jahreszahlen und der Festlegung der Zielvorgabe 

Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 

01.01. 30.04. 30.06. 30.11. 01.01. 30.04. 30.06. 30.11. 01.01. 30.04. 30.06. 30.11. 

 
Die Elektrizitätslieferanten melden kontinuierlich: 

- die umgesetzten Massnahmen, die an ihre 
Zielvorgabe für 2026 angerechnet werden sollen 
(2025 umgesetzte Massnahmen können gemeldet 
und an die Zielvorgaben für 2026, 2027 oder 2028 
angerechnet werden). 

Die Elektrizitätslieferanten erstellen kontinuierlich: 

- Anträge auf Zulassung nicht standardisierter 
Massnahmen für 2026. 

Das BFE oder sein Beauftragter führt laufend durch: 

- Kurzüberprüfungen der Jahreszahlen und der 
gemeldeten Massnahmen; 

- stichprobenartige Kontrollen und Prüfungen der 
gemeldeten Massnahmen. 

Die Elektrizitätslieferanten melden kontinuierlich: 

- die umgesetzten Massnahmen, die an ihre Zielvorgabe für 2027 
angerechnet werden sollen (einschliesslich der 2025 umgesetzten 
Massnahmen, die nicht an die Zielvorgabe für 2026 angerechnet 
wurden). 

Die Elektrizitätslieferanten erstellen kontinuierlich: 

- Anträge auf Zulassung nicht standardisierter Massnahmen für 2027. 

Das BFE oder sein Beauftragter führt laufend durch: 

- Kurzüberprüfungen der Jahreszahlen und der gemeldeten Massnahmen; 
- stichprobenartige Kontrollen und Prüfungen der gemeldeten 

Massnahmen. 

Das BFE veröffentlicht im Laufe des Jahres (in der zweiten Jahreshälfte): 

- die Schlüsselkennzahlen für die Effizienzsteigerungen des Jahres 2026. 

Inkraft-
treten 

der Ver-
ordnung 
und der 
standar-
disier-
ten 
Mass-
nahmen 

Die EL melden: 

- ihre Jahreszah-
len 2024; 
- umgesetzte 
Massnahmen in 
den Jahren 2022–
2024; 
- ihren Stromab-
satz 2024 aus 
gültigen Verträ-
gen, die vor dem 
1.1.2024 auf dem 
freien Markt abge-
schlossen wur-
den. 

Das BFE 
berech-
net/legt 
fest: 

- den Re-
ferenz-
stromab-
satz 
2024; 
- die Ziel-
vorgabe 
für 2026. 

Das BFE verfügt: 

- anrechenbare 
Massnahmen 
2022–2024. 

Das BFE publi-
ziert:         
- die aktualisierte 
Liste der standar-
disierten Mass-
nahmen (Ände-
rung, Hinzufü-
gung oder Strei-
chung) für 2026. 

Inkrafttreten  

der aktuali-
sierten Liste 
der standardi-
sierten Mass-
nahmen für 
2026. Die al-
ten Massnah-
men bleiben 
bis zum 
31. Dezem-
ber 2026 gül-
tig. 

Die EL mel-
den: 

- ihre Jahres-
zahlen 2025; 
- ihren Strom-
absatz 2025 
aus gültigen 
Verträgen, die 
vor dem 
1.1.2024 auf 
dem freien 
Markt abge-
schlossen 
wurden. 

Das BFE 
berech-
net/legt 
fest: 

- den Re-
ferenz-
stromab-
satz 
2025; 
- die Ziel-
vorgabe 
für 2027. 

Das BFE 
publiziert: 

- die aktuali-
sierte Liste 
der standar-
disierten 
Massnah-
men (Ände-
rung, Hinzu-
fügung oder 
Streichung) 
für 2027. 

Inkrafttreten  

der aktualisierten Liste 
der standardisierten 
Massnahmen für 2027. 
Die alten Massnahmen 
bleiben bis zum 31. De-
zember 2027 gültig. 

Die EL melden: 

- ihre Jahreszah-
len 2026; 
- ihre Kosten für 
die Umsetzung 
der Massnah-
men 2026; 
- ihren Stromab-
satz 2026 aus 
gültigen Verträ-
gen, die vor dem 
1.1.2024 auf 
dem freien Markt 
abgeschlossen 
wurden. 

Das BFE be-
rechnet/legt 
fest: 

- den Refe-
renzstromab-
satz 2026; 
- die Zielvor-
gabe für 2028 
und die Diffe-
renz aus dem 
Jahr 2026. 

Das BFE publi-
ziert: 

- die aktuali-
sierte Liste der 
standardisierten 
Massnahmen 
(Änderung, Hin-
zufügung oder 
Streichung) für 
2028. 
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II. Liste der standardisierten Massnahmen 

Tabelle 9 Liste der standardisierten Massnahmen 

Ref. Bereich Typologie Beschreibung 

BE-01a Beleuchtung Ersatz Ersatz von Innenraum-Beleuchtungsanlagen 

BE-01b Beleuchtung Betriebsoptimierung Optimierung von bestehenden Innenraum-Beleuchtungsanlagen 

BE-03a Beleuchtung Ersatz Ersatz von Beleuchtungsanlagen für Tennis- und/oder Fussballplätze 

GG-01a Gewerbliche Geräte Ersatz Ersatz von gewerblichen, steckerfertigen Kühl- und Gefriergeräten 

GG-02a Gewerbliche Geräte Ersatz Ersatz von gewerblichen Geschirrspülgeräten 

GG-03a Gewerbliche Geräte Ersatz Ersatz von Wäschereigeräten 

HG-01a Haushaltsgeräte Ersatz Ersatz von Haushaltsgeräten 

MO-01a Motoren und 
Antriebe 

Ersatz Ersatz von Antriebssystemen bis 75 kW 

PU-01a Pumpen Ersatz Einfacher Ersatz von Wasserpumpensystemen mit konstanter 
Drehzahl bis zu 75 kW 

PU-01b Pumpen Nachrüstung Zusatz eines Frequenzumrichters für Wasserpumpensysteme mit 
konstanter Drehzahl bis zu 75 kW 

PU-01c Pumpen Ersatz Redimensionierung von Wasserpumpensystemen mit konstanter 
Drehzahl bis zu 75 kW 

LU-01a Lüftung Ersatz Ersatz von Lüftungsanlagen 

DL-01a Druckluft Ersatz Ersatz von Druckluftkompressoren bis 250 kW 

DL-02a Druckluft Betriebsoptimierung Betriebsoptimierung von Druckluftnetzen 

KA-01a Kältetechnik Ersatz Ersatz von Raumklimageräten bis 12 kW 

KA-02a Kältetechnik Ersatz Ersatz von Kühlungsprodukte bis 250 kW 

KA-03a Kältetechnik Betriebsoptimierung Reinigung von Verflüssigern und Rückkühler 

KA-03b Kältetechnik Betriebsoptimierung Regelung der minimalen Verflüssigungstemperatur 

KA-03c Kältetechnik Nachrüstung Reduktion von Verflüssiger-Luftkurzschlüssen  

KA-04a Kältetechnik Betriebsoptimierung Reinigung von Luftkühler 

KA-04b Kältetechnik Betriebsoptimierung Anpassung der Nutzungstemperatur  

KA-04c Kältetechnik Betriebsoptimierung Einstellung der Überhitzung 

KA-05a Kältetechnik Betriebsoptimierung Anpassung der Betriebszeiten 

HZ-01a Heizungstechnik Ersatz Ersatz von direkt-elektrischen Speicherwassererwärmern in 
Gebäuden 

HZ-02a Heizungstechnik Ersatz Ersatz von Umwälzpumpen für Heizgruppen in Gebäuden 

HZ-02b Heizungstechnik Ersatz Ersatz von Warmwasserzirkulationspumpen in Gebäuden 

HZ-03a Heizungstechnik Ersatz Ersatz von dezentralen Elektroheizungen durch Klimageräte in 
Wohnbauten 

IK-01a IKT Ersatz Ersatz von elektronischen und IKT-Geräten 

IK-02a IKT Betriebsoptimierung Auslagerung der IT-Infrastruktur 

IK-03a IKT Betriebsoptimierung Optimierung von ULK-Redundanzen in Rechenzentren 

IK-03b IKT Betriebsoptimierung Optimierung der Zulufttemperatur in Rechenzentren 

SV-01a Stromversorgung Ersatz Ersatz von Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 
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III. Gesetzliche und ergänzende Grundlagen 

Abbildung 5 Gesetzespyramide 

 

Gemäss der obigen Pyramide ist die vorliegende Richtlinie ein Hilfsdokument zur Auslegung einer 
Rechtsnorm. Sie geht über eine unverbindliche Empfehlung hinaus, ist aber nicht ebenso verbindlich 
wie eine Verordnung. Diese Richtlinie widerspiegelt den Standpunkt des Bundesamtes für Energie 
(BFE). Begründete Abweichungen von der Richtlinie sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie er-
fordern aber den Nachweis, dass die gesetzlichen Bestimmungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, in 
gleicher Weise eingehalten werden. 

Tabelle 10 vermittelt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, während Tabelle 11 die 
ergänzenden Grundlagen für Massnahmen und Zielvereinbarungen für Effizienzsteigerungen durch 
Elektrizitätslieferanten aufzeigt. 

Tabelle 10 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Artikel 

Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; 
SR 730.0), Stand am 1. Januar 2025  

‒ Art. 32 

‒ Art. 38–43  

‒ Art. 46 

‒ Art. 46b 

Energieverordnung vom 1. November 2017 
(EnV; SR 730.01), Stand am 1. Januar 2025 

‒ Art. 37–49 und 51 

‒ Art. 51a–51i 

‒ Art. 80b 
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‒ Art. 77a 

‒ Anhang 4 (Art. 37 Abs. 2) 

‒ Anhang 5 (Art. 43 Abs. 1 und 3) 

‒ Anhang 6 (Art. 46 Abs. 2 und 47 Abs. 2) 

Stromversorgungsgesetz vom 23. März 2007 
(StromVG; SR 734.7), Stand am 1. Januar 2025 

‒ Art. 9abis 

‒ Art. 14a 

Stromversorgungsverordnung vom 
14. März 2008 (StromVV; SR 734.71), Stand am 
1. Januar 2025 

‒ Art. 4d 

 

 Tabelle 11 Ergänzende Grundlagen 

Ergänzende Grundlagen 

Rückerstattung der Zuschläge auf dem Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz 
(Netzzuschlag) nach Art. 39 bis 43 EnG für stromintensive Endverbraucher – jährlich vom BFE 
publizierte Liste 

Einsparprotokolle und Dokumente für standardisierte Massnahmen 

Antragsformular zur Zulassung nicht standardisierter Massnahmen (PrivaSphereTM-Formular) 

Formular zur Meldung der Jahreszahlen (PrivaSphereTM-Formular) 

Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über eine sichere 
Stromversorgung aus erneuerbaren Energien: Änderung Energieverordnung 

Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn), Ausgabe 2014 

 


